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An den 
Vorsitzenden des Finanzausschusses 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Herrn Thomas Rother, MdL 
Landeshaus 
24105 Kiel 

 

nachrichtlich: 
Frau Präsidentin 
des Landesrechnungshofs                                 
Schleswig-Holstein 
Dr. Gaby Schäfer 
Berliner Platz 2 
24103 Kiel 
 
 
 

10. Oktober 2016 
 
Vergabe externer Beratungsleistungen 
Fragen des Landesrechnungshofs zur Drucksache 18/4545, Umdruck 18/6638 
 
Sitzung des Finanzausschusses am 8. September 2016 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
die vom Landesrechnungshof in der Sitzung am 8. September 2016 angekündigten und 
mit Schreiben vom 23. September 2016 übermittelten Fragen zu in der Drucksache 
18/4545 enthaltenen Beratungsleistungen, Umdruck 18/6638, werden wie folgt beantwor-
tet: 
 
Untersuchung der Organisationsstruktur in den Veranlagungsstellen der schleswig-
holsteinischen Finanzämter (Seite 6, Zeile 1) 
 Warum hielt es das Finanzministerium - im Gegensatz zu den bisher schon im Rah-

men des Projekts „Zukunft Steuerverwaltung 2020" durchgeführten Projekten - für er-
forderlich, für die Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation in den Veranla-
gungsstellen externe Berater einzuschalten? 

 
Die Umsetzung der Strukturmaßnahme wurde im Rahmen des Gesamtprojekts „Zukunft 
Steuerverwaltung 2020“ (StV 2020) wegen der erheblichen Betroffenheit aller Finanzämter 
in der Steuerverwaltung zurückgestellt und sollte erst dann erfolgen, wenn die übrigen 
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Maßnahmen aus dem Modul 1 des Projektes StV 2020 bereits (weitgehend) umgesetzt 
sind. 

Die Strukturmaßnahme betrifft viele Beschäftigte in der Steuerverwaltung (ca. 1.400 Per-
sonen). Des Weiteren stehen gerade die betroffenen publikumsintensiven Veranlagungs-
bereiche hinsichtlich ihrer Arbeitsergebnisse im Blickfeld der Öffentlichkeit und auch der 
politischen Diskussion. Innerhalb der Steuerverwaltung war die Strukturmaßnahme zudem 
sowohl auf Führungs- als auch auf Mitarbeiterebene nicht unumstritten. 

Vor der endgültigen Entscheidung über die Umsetzung einer solch einschneidenden Maß-
nahme sollten daher alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, zu überprüfen, 

o ob diese auch zu einer Verbesserung der Aufgabenwahrnehmung und einer hin-
reichenden Hebung von Effizienzreserven führt und damit eine Gesamtwirt-
schaftlichkeit gegeben ist oder 

o ob alternativ andere – gegebenenfalls weniger einschneidende – Veränderungen 
der Organisationsstrukturen in den genannten Arbeitsbereichen eher geeignet 
wären, Effizienzreserven in spürbaren Umfang zu heben 

o ob die immerhin bereits im Jahre 2011 beschlossene Maßnahme weiterhin in 
dieser Form sinnvoll umgesetzt werden kann bzw. sollte und 

o ob bzw. welche Rückschlüsse aus etwaigen Veränderungen und Entwicklungen 
in diesem Bereich in anderen Ländern für die in Rede stehende organisatorische 
Maßnahme in Schleswig-Holstein gezogen werden können. 

 
Vor diesem Hintergrund hielt es das Finanzministerium für sachgerecht, diese Struktur-
maßnahme als Projekt für eine externe Beratungsmaßnahme zu melden. 
 
 Wie lautet der genaue Auftrag an die Berater? 
 
Der genaue Auftrag ist wie folgt formuliert: 
„Der Auftragnehmer führt eine Untersuchung der Organisation der Veranlagungsstellen in 
den schleswig-holsteinischen Finanzämtern durch. Im Rahmen dieses Auftrages werden 
die folgen-den, durch den Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen vereinbart: 
 
a) Die Prüfung der von der Verwaltung geplanten Zusammenführung von Arbeitneh-
merveranlagung, gewerblicher Veranlagung sowie der Veranlagung von Freiberuflern zu 
einer allgemeinen Veranlagungsdienststelle unter Effizienz-, Nutzen- und Kostengesichts-
punkten; Prüfung und Abwägung evtl. geeigneter Alternativen und Vorlage eines konkre-
ten Verfahrensvorschlags. Des Weiteren soll die Veranlagung von Personengesellschaften 
und deren Gesellschaftern in die Prüfung miteinbezogen werden. 
 
b) In diesem Zusammenhang die Zusammenstellung und Gewichtung von Verfahrensvor-
schlägen zu einem effizienten bzw. gezielteren IT-Einsatz im Veranlagungsbereich.“ 
 
 Auf der Basis welcher Daten, Erkenntnisse, Unterlagen etc. wird der Bericht erstellt? 
 
Der Bericht wird auf folgender Basis erstellt: 

Zunächst erfolgte durch KPMG eine Erhebung des IST-Zustands. Dazu fanden Vorge-
spräche im Finanzministerium statt. Von Beginn an wurden die Personalvertretungen be-
teiligt. 

Anschließend hospitierte KPMG mehrere Tage in den zu untersuchenden Dienststellen bei 
zwei Finanzämtern. Die Arbeitsbegleitung bei den dortigen BearbeiterInnen wurde um ex-
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plorative Interviews mit den zuständigen Sachgebietsleitungen sowie den Amtsleitungen 
ergänzt. 

Begleitend dazu wurden Workshops mit Vertretern des Finanzministeriums und auch ein 
Workshop nur mit Vertretern der Finanzämter (BearbeiterInnen und Sachgebietsleitungen) 
durchgeführt. 

Ergänzend wurden von KPMG die Erfahrungen der Länder Hamburg, Baden-
Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen erhoben, weil in diesen Ländern bereits 
unterschiedliche organisatorische Zusammenlegungen im Bereich der Veranlagung ge-
prüft und teilweise umgesetzt wurden. 

Über dies wurden vorbereitend KPMG auch weitere erforderliche Unterlagen zur Verfü-
gung gestellt. Dazu gehörten: 

- Projektunterlagen „StV 2020“ 
- Dienstanweisungen 
- Geschäftsverteilungspläne 
- Finanzämter-Zuständigkeitsverordnung 
- Steuernummernsystematik in SH 
- Besetzungsnachweise und Personalbedarfsberechnungen der Finanzämter 
- Controlling-Unterlagen der betroffenen Veranlagungsstellen 

 
Auf Basis der aus den zur Verfügung gestellten Unterlagen und den im Übrigen gewonne-
nen Erkenntnissen hat KPMG in Abstimmung mit dem Finanzministerium und den Perso-
nalvertretungen einen Erhebungsbogen konzipiert und eine Befragung bei den Amtslei-
tungen und betroffenen Sachgebietsleitungen durchgeführt. 

Zur Validierung der Erhebungsergebnisse, zur Klärung von spezifischen Fragen und zur 
Ermöglichung einer Differenzanalyse zu den Finanzämtern, in denen die Hospitationen 
stattgefunden haben, sind zusätzlich ergänzende Interviews geplant. Ggf. werden weitere 
Finanzämter besucht, um weiterhin offene Fragen zu klären und ein umfassendes Bild des 
IST-Zustandes zu machen.  

Die Steuerung der Projektaktivitäten zur Erhebung und Validierung erfolgt unter Einbezie-
hung der Projektleitung des Finanzministeriums und wird von beiden Partnern gemeinsam 
koordiniert. 
 
 Es handelt sich um ein laufendes Projekt. Werden über die bereits entstandenen 

131.603 € hinaus weitere Kosten entstehen? 
 
Mit dem Auftragnehmer ist ein Projektbudget von insgesamt 287.328,36 Euro vereinbart, 
was einem Leistungsumfang von 254 Personentagen zu je acht Stunden entspricht. Über 
die in der Beantwortung der Kleinen Anfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Garg (Drucksa-
che 18/4545) genannten 131.645,03 Euro hinaus werden also noch weitere Kosten in Hö-
he von 155.683,33 Euro entstehen. 
 
 Wann soll der Bericht vorliegen? 
 
Mit dem Auftragnehmer ist vereinbart, dass er zum 1. Dezember 2016 den Entwurf des 
Endberichts vorlegt. Formal abgeschlossen wird das Projekt durch die Abnahme der fina-
len Fassung des Endberichts durch den Lenkungsausschuss. 
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Vorstudie Chancen einer einheitlichen Schulverwaltungssoftware (Seite 4, Zeile 2) 
Die Gesamtkosten der Vorstudie sind im Wesentlichen 2014 angefallen, das Ergebnis 
wurde aber erst Ende 2015 vorgelegt. Finanz- und Bildungsausschuss haben sich am 
14.07.2016 mit dem Abschlussbericht beschäftigt. 
 Warum wurde die Maßnahme mit aufgelistet, obwohl mit der Kleinen Anfrage Verga-

ben seit 2015 angefragt wurden? 
 
Die Vorstudie zur einheitlichen Schulverwaltungssoftware besteht aus zwei Teilen. Der 
erste Teil wurde bereits 2014 in Auftrag gegeben. Für die Untersuchung der Möglichkei-
ten, die sich bei einer Zusammenarbeit mit Brandenburg/Hamburg ergeben würden, ist 
2015 ein gesonderter Vertrag mit einem Umfang von 20.000 € abgeschlossen worden. In 
Anbetracht dieses gesonderten Vertrages wurde der Vorgang mit der aufgewendeten Teil-
summe von 20.000 € mit aufgelistet. 
 
 
Organisationskonzept einer gemeinsamen IT-Stelle der Justiz (Seite 9, Zeile 1) 
Die Drucksache nennt eine Beratung durch KPMG. Das MJKE hat daneben in der IT-
Maßnahme „Neue IT-Organisation IT-Justiz“ ebenfalls Mittel für Beratungsleistungen ver-
anschlagt und zwischenzeitlich eine weitere Firma mit Beratungsleistungen beauftragt. 
 Stehen die Beauftragungen nebeneinander? Welche Gesamtkosten sind für Bera-

tungsleistungen im IT-Bereich der Justiz insgesamt vorgesehen? 
 
Die Beauftragungen „Neue IT-Organisation Justiz“ und „Organisationskonzept einer ge-
meinsamen IT-Stelle der Justiz“ stehen klar nebeneinander und ergänzen sich. 
 
Das Projekt „Neue IT-Organisation Justiz“ bezieht sich auf die Modernisierung der IT der 
Gerichte und Staatsanwaltschaften mit zusammen rund 5.000 Anwendern. Neben Themen 
der IT-Infrastruktur (z. B. Nutzung vom Landesstandard +1) stehen auf organisatorischer 
Seite folgende Punkte im Fokus: 

- Erarbeitung einer IT-Strategie der Justiz, 
- Aufgabenorganisation der Pflege komplexer Fachverfahren der Justiz (auch im 

Zusammenhang § 4 Absatz 2 des IT-Justizgesetzes), 
- Professionalisierung der IT-Prozesse der Justiz. 

Zum letzten Punkt findet eine enge Abstimmung mit dem durch die Staatskanzlei geführ-
ten Projekt „Analyse Betriebsprozesse“ statt. Er stellt so eine Konkretisierung für die Justiz 
dar und berücksichtigt Besonderheiten, die durch das IT-Justizgesetz vorgegeben sind (z. 
B. die Wahrnehmung der Anwenderbetreuung durch dezentrale IT-Stellen in Gerichten 
und Staatsanwaltschaften). 
Das Projekt „Neue IT-Organisation Justiz“ regelt damit vor allem die übergreifenden Abläu-
fe und Aufgabenzuordnungen und stellt die entsprechenden Methodiken und Hilfsmittel 
bereit. Die einzelnen Organisationseinheiten werden jedoch nicht hinsichtlich interner Auf-
bau- und Ablauforganisation betrachtet. Dies obliegt den jeweiligen disziplinarischen Stel-
len (Präsidenten und Generalstaatsanwaltschaft für IT-Stellen der Gerichte und Staatsan-
waltschaften, MJKE für „Gemeinsame IT-Stelle der Justiz“). Für das Projekt „Neue IT-
Organisation Justiz“ sind zu den oben aufgeführten Punkten für Beratungsleistung der 
Firma Capgemini Mittel in Höhe von 290 T€ zzgl. MwSt. in 2016 vorgesehen. Im Wesentli-
chen sind diese Mittel bereits sind Bestandteil des Postens „Strategieberatung E-
Government für alle Ressorts“. 
 
Die Beratungsleistung zu „Organisationskonzept einer gemeinsamen IT-Stelle der Justiz“ 
konzipiert demgegenüber die Aufgaben- und Aufbauorganisation der „Gemeinsamen IT-
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Stelle der Justiz“, auch bzgl. Vorgaben zur „Gemeinsamen IT-Stelle der Justiz“, die aus 
dem IT-Justizgesetz entstehen. Hierbei ist zu beachten, dass entgegen des Titels der 
„Gemeinsamen IT-Stelle der Justiz“ diese ausschließlich im MJKE angesiedelt ist und da-
mit nicht die weiteren, dezentralen IT-Stellen der Gerichte und Staatsanwaltschaften um-
fasst. Das Reorganisationsprojekt „Organisationskonzept einer gemeinsamen IT-Stelle der 
Justiz“ konzipiert damit insbesondere diejenigen Organisationsaspekte der zentralen IT-
Einheit der Justiz, die im Projekt “Neue IT-Organisation Justiz“ ausgegrenzt sind. Hierbei 
wird z. T. auf Ergebnisse des Projektes „Neue IT-Organisation Justiz“ aufgesetzt. Als Bei-
spiel sei genannt, dass durch „Neue IT-Organisation Justiz“ ein Konzept erstellt wurde, 
das festlegt, welche Aufgaben grundsätzlich zu einer Verfahrenspflegestelle eines kom-
plexen Fachverfahrens der Justiz gehört. Auf diesem Konzept setzt das Reorganisations-
projekt „Organisationskonzept einer gemeinsamen IT-Stelle der Justiz“ auf um zu ermit-
teln, welcher Personalbedarf in der „Gemeinsamen IT-Stelle der Justiz“ entsteht in den 
Verfahrenspflegestellen derjenigen Fachverfahren, die hier angesiedelt sind oder werden. 
Zudem wird analysiert, wie bestehendes Personal der zentralen IT der Justiz von anderen 
Aufgaben entlastet und zu den Aufgaben einer Verfahrenspflegestelle hin entwickelt wer-
den kann. 
 
 
Strategieberatung E-Government für alle Ressorts (Seite 10, Zeile 3) 
Die entstandenen Kosten werden mit über 667 T€ angegeben. Es wurde nicht differen-
ziert, welche Beratungsleistungen in der Summe enthalten sind. 
 Welche konkreten Abrufe für welche Ressorts wurden berücksichtigt? Aus welchen 

IT-Maßnahmen wurden diese Beratungsleistungen finanziert? 
 
Die Beratungsleistungen werden vergeben, wenn primär projektbezogene Einmalaufwän-
de oder insbesondere länderübergreifende Expertise aus ähnlichen Projekten in anderen 
öffentlichen Verwaltungen benötigt wird. Die externe Beauftragung erfolgt über Rahmen-
verträge, die die Bundesländer Hamburg, Bremen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-
Holstein gemeinsam ausgeschrieben haben. 
Die Beratungsleistungen verteilen sich – wie in der anliegenden Tabelle dargestellt – in 
verschiedene Schwerpunkt-Themen und auf mehrere Ressorts. 
 
 
Evaluation BALVI – Identifizierung von Optimierungspotentialen (Seite 13, Zeile 1) 
 Die Evaluation der BALVI-Lösung wurde aus dem KPMG-Rahmenvertrag beauftragt. 

Welche Vereinbarungen gibt es dazu, wann Abrufe aus dem KPMG-Vertrag aus dem 
Budget in Kapitel 1404 (vorher Kapitel 1111) finanziert werden bzw. wann die Finan-
zierung aus den Ressorthaushalten oder dem IT-Budget erfolgen muss? 

 
Bei der durch die KPMG durchgeführten nicht-technischen Evaluation der Landeslösung 
BALVI hat sich das MELUR lediglich des zwischen dem FM und der KPMG geschlosse-
nen Rahmenvertrages bedient. Da es sich nicht um eine klassische Organisationsuntersu-
chung zur Unterstützung bei der Erreichung von Konsolidierungszielen handelte, wurde 
zwischen FM und MELUR vereinbart, dass die Kostentragung durch das MELUR sicher-
gestellt wird und keine Finanzierung aus dem Einzelplan 11 erfolgt. 
 
 
 
Bei einigen Gutachten stellt sich angesichts der hohen Summen im 6-stelligen Bereich die 
Frage, warum diese Leistungen nicht an die GMSH, den zentralen Dienstleister in bau-
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fachlichen Fragen für das Land SH, vergeben worden sind. Hätte das „fehlende Experten-
wissen“ in Sachen ÖPP nicht auch dauerhaft bei der GMSH eingerichtet werden können? 
Dies betrifft insbesondere folgende Leistungen: 
 
(Baufachliche) Beratungen im Zusammenhang mit dem ÖPP-Verfahren des UKSH 
(Seite 5, Zeilen 3 und 4) 
In Bezug auf die Beraterverträge der Herren Braumann und Haffke, die unter Beratung 
zum ÖPP Verfahren angeführt sind, fragt der LRH nach, ob solche Aufgaben nicht von 
GMSH hätten übernommen werden können. 
 
Wegen der Gleichzeitigkeit von Baumaßnahmen des Landes und denen des UKSH mit 
einem privaten Dritten agieren derzeitig zwei unterschiedliche Bauherrenvertreter an bei-
den Standorten des UKSH. 
 
Die Übernahme der baufachlichen Beratung im Rahmen des Immobilien-ÖPP des UKSH 
durch die GMSH hätte zu einem Interessenskonflikt geführt. Die strikte Trennung der 
Baumaßnahmen mit dem Immobilien-Partner - für die das UKSH Bauherr ist - und der 
Landesbaumaßnahmen, die über die GMSH abgewickelt werden, ist mit der Bauaufga-
benübertragungs-VO entschieden worden. 

Für die dennoch vorhandenen Schnittstellen im Rahmen der Landesbaumaßnahmen In-
terdisziplinäre Notaufnahme (INA) und Zentral-OP in Kiel, sowie Frauenklinik und Park-
haus in Lübeck, den Schnittstellen in der Infrastruktur, der Abgrenzung der Erarbeitung 
von Liegenschaftsbestandsplänen der unterschiedlichen Bauträger, gibt es eine gesonder-
te Schnittstellengruppe unter Federführung des Baureferates VI 14 mit Vertretern der 
GMSH, des UKSH, des MSGWG sowie der Projektgruppe „Sanierung UKSH“ (VI PGSU). 
Die Leitung der Schnittstellengruppe hat Herr Braumann als Berater des Referates VI 14 
übernommen. Herr Braumann koordiniert darüber hinaus noch die Abläufe im FM zu den 
Belangen von Landesbaumaßnahmen der Hochschulen auf dem Campus des 
UKSH, deren Durchführung vom Ablauf her, bei den Übergaben und den Erschließungs-
maßnahmen,  mittelbaren Einfluss auf die Baumaßnahmen des UKSH haben können. 
Hinsichtlich der Abgrenzung des Campus der Stiftungsuniversität Lübeck berät Herr 
Braumann überdies zu den Notwendigkeiten der ortsplanerischen Abgrenzung im Hinblick 
auf die später gemeinsame  Erschließung und deren Auswirkungen auf einen noch auf-
zustellenden B- Plan durch die Stadt Lübeck.  
Ebenfalls hat Herr Braumann im Zuge der Umstrukturierung von beschafften Containern 
zur Deckung des Unterbringungsbedarfs an Hochschulen beraten. 
 
Der Vertrag von Herrn Braumann soll wegen der terminlichen Begrenztheit der Aufgaben 
am 31.05.2017 enden. 
 
Die Kurzbeschreibung in der Kleinen Anfrage führte lediglich den Arbeitstitel ÖPP UKSH 
auf, so dass die gesamte Beratungstätigkeit hier ergänzt wurde. 
 
Herr Haffke ist Mitglied der Projektgruppe Sanierung UKSH. Die Beratungsleistungen be-
ziehen sich auf die Abschätzung von finanziellen Risiken für das Land Schleswig-Holstein 
im Rahmen der Umsetzung (Bauplanung und Bauausführung) des am 30.09.2014 durch 
das UKSH beauftragten ÖPP Immobilienprojekts. Sein Aufgabenbereich bezieht sich ins-
besondere auf die baufachliche Bewertung. 
 
Die Rechtsberatung der Projektgruppe Sanierung des UKSH durch CMS Hasche Sigl fin-
det im konkreten Bedarfsfall im Rahmen der Übernahme des bestehenden Rahmenvertra-
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ges des (ehemaligen) MBW statt. Gegenstand des Vertrages ist die juristische Beratung 
im ÖPP-Verfahren des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein. 
 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Bau von Erstaufnahmeeinrichtungen 
(Seite 14, Zeilen 1, 2 und 4) 
Aus damaliger Sicht wäre es keine wirtschaftlichere und mindestens gleich effektive Lö-
sung gewesen, allein auf das Wissen und die Beratung der GMSH zu setzen. Bei den Pla-
nungen zur Errichtung von Erstaufnahmeeinrichtungen im Mietmodell kam es nicht nur auf 
kompetente, sondern auch auf ad hoc abrufbare Beratung an. Dank der vom MIB beauf-
tragten Vertragsnehmer, mit denen das Land teilweise Rahmenvereinbarungen geschlos-
sen hat, konnte das jeweils erforderliche Spezialwissen in kürzester Zeit zur Verfügung 
gestellt werden. 
 
 
Leitfaden zum erleichterten Wohnen und Bauen (Seite 14, Zeile 5) 
Die Beauftragung der Kanzlei Brock/ Müller/ Ziegenbein vom 15. Dezember 2015 mit der 
Ausarbeitung eines Kapitels für den Leitfaden zum erleichterten Bauen beruhte ausweis-
lich des Vergabevermerks vom 9. Dezember 2015 auf folgenden Erwägungen: 
- Ausschlaggebend für die externe Vergabe war der Zeitdruck, denn der Leitfaden sollte 

das Sonderprogramm zum erleichterten Bauen begleiten, das am 1. Januar 2016 in 
Kraft trat. Die Kanzlei war in der Lage, die Ausarbeitung über die Weihnachtsferien im 
Wesentlichen fertig zu stellen. 

- Die Kanzlei zeichnet sich durch eine hohe Fachkompetenz im Vergaberecht aus 
(Fachanwalt für Vergaberecht, häufige Vertretung vor der Vergabekammer des Lan-
des SH). 

 
 
 
 
Bei den betrags- und textidentischen Nennungen auf den Seiten 9 (Zeilen 2 und 3) 
und 11 (Zeile 2) bzw. 18 (Zeile 1) handelt es sich in der Tat um irrtümliche Doppelnen-
nungen. Ich bitte um Entschuldigung für das Versehen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. 
Monika Heinold 
 
 
ANLAGE 
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